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G E A E T Z E T ' ! ! r U R F

cesetz, urit den das Wiener Krankenanstaltengesetz
wird

I9a7 geändert

Der Wiener Landtag hat in Ausfiihrung
nungen des Krankenanstaltengesetzes,
geändert durch das Bundesgesetz BGB1.

der grundsätzlichen Bestirn-
BGBI. Nr. 7/:-957, zu].etz:-,

Nr .  701/1991,  besch lossen:

Art ikel I

Das Wiener Krankenansta ltengesetz
Nr. 23/1987, zuletzt geändert durch das
Nr. 74/1990, wird wie folgt geändert:

L987, LGBI. für lJien
cesetz LGBl. für Wien

1.  S  5a  lau te t :

, ,S  5a

(1) Das Land t{ien hat auf eine Verringerung der Zahl der Akut_
betten, ausgenornmen die Betten von AbteiLungen für Neurologie und
Psychiatrie, in folgenden Krankenanstalten zu achten:
a) öffentllche, allgeneine Krankenanstalten und öffentliche son-
derkrankenanstalten,

b) private, gerneinntitz ige , allgeneine Krankenanstalten und pri_
vate, gerneinntitzige Sonderkrankenanstalten, ausEenonmen solche
des Bundes und der Träger der Sozialversicberung, und
c) private, nicht geneinntitzige, allgeneinei Krankenanstalten,
private, nicht geneinntitzige sonderkrankenanstalten und sana-
torien.
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(2, Z! den Akutbetten zählen solche Betten nicht, die als Funk-
tionsbetten oder als Betten für Begleltpersonen vorgesehen sind.
Funkti.onsbetten sind Jedenfalls Dialysebetten, postoperative
Aufnachbetten oder Betten, die fllr anbulante patienten oder vor-
tibergehend filr andere patienten zur Durchführung diagnostischer
oder therapeutischer tita8nahmen verwendet werden.

(3) Uit der Verringerung der ZahI der Akutbetten lst auch auf
einen entsprechenden Abbau der tatsächrich aufgestellten Akut-
betten sowie der personerlen und apparativen Kapazitäten zu
achten.

(4) Die Rechtsträger der Krankenanstalten traben jährlich bis
zun 31. März für das volhergehende Jahr die Anzahl der stationä-
ren Aufnahnen und die Anzahl der pflegetage Je Abteilung, ge_
trennt nach patienten, die ihren ordentlichen wohnsitz in wien
haben, und solchen, die ihren ordentl ichen ?Johnsitz nicht in
l l ien haben, der Landesregierung schrif t l ich zu melden.rt

la .  In  S  5  Abs .  11 i t .  d  i s t  der  K lanmerausdruck  r (S  12  Abs .
durch  r t (S  12  Abs .  4 ) r r  zu  erse tzen.

a l  t l

2. Nach S 7 ist folgender g 7a einzufi lgen:

t tS 7a

Sollte sich nach ErteiJ.ung einer Bewilligung nach den SS 4 bis 7
herausstell.en, daß nediziniscbe Geräte oder technische Einrich-
tungen der Krankenanstalt den sicherhelts- und gesundheltspoli-
zeil.ichen vorschriften nicht entsprechen, ist die vorschreibung
weiterer AufLagen zulässig, die zur Erfülrung dLeser 'vorschriften

erforderLich sind; dabei ist nit nöglichster schonung erworbener
Rechte vorzugehen. rl
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3 .  S  lO Abs.  1  lau te t :

rt(1) Der innere Betrieb der Krankedanstalt ist von Lhrem Rechts-
träger durch ej.ne Anstaltsordnung zu regeln. Dle Anstaltsordnung
hat - unter besonderer Rilcksichtnahrne auf die den patienten zu-
stehenden Rechte (Patientenrechte) - Jedenfalls zu enthaLten:

a) Die Aufgaben und Elnrichtungen der Krankenanstalt, bei allge-
neinen Krankenanstalten und Sonderkrankenanstalten auch eine
a1lfäl l ige Gliederung in al lgeneine GebührenkLasse und Sonder-
klasse, die Gl.iederung in Abteilungen und Departments (Unter-
äbtei lungen) und die Bezeichnung der Bereiche für die Behandlung
Akutkranker und für Langze itbehandlung;
b) Angaben über ihre Organisation, die person ihres Rechtsträ-
gers, die wesentlichen Rechtsverhältnisse und ihre Vertretund
nach außen;

c) die Grundzüge ihrer Verwaltung und ihrer Betriebsforrn, insbe-
sondere, ob anstatt oder neben der herkönrnlichen Art der Be-
triebsforrn Patienten nur über Tag oder nur über Nacht aufgenonnen
arerden;
d) die Dienstobliegenhelten der in der Krankenanstalt beschäftig-
ten Personen;
e) Bestinmungen tiber die Qualitätssicherung der Leistungen der
Krankenanstalt und tiber die dafür erforderlichen organisatori-
schen Einrichtungen r.
f) die Voraussetzungen ftir die Aufnahne und die Entlassung der
Patienten, den Vorgang bei der Aufnahne, Entl.assung und im Todes-
fall, die Dokunentation über dj.e Grtinde der Ablehnung der Auf-
nahne von Patientent
g) Ricbtlinien für den Aufenthalt von patienten, Begleltpersonen
und Besuchern. rl



4. Nach S 11 ist folgender S 11a einzufi lgen:

r rs .  11a
Spitalsausschuß

(1) fn einer Krankenanstalt nit bettenfilhrenden Abteilungen
ausgenomnen unlversitätskliniken - kann ein spitalsausschuß ein-
gerichtet rrerden, der in wichtigen Lnnerbetrieblichen Angelegen-
heiten zu hören lst. wichtige innerbetriebliche Angelegenheiteir
sind jedenfalls die Besetzung 1eitender posten, die Budgetge-
staltung sowie bauliche oder strukturelLe Änderungen.

(2) Der spitalsausschuß besteht aus der kollegialen Führung
(s 11), nindestens drei vertretern der betr iebl ichen rnteressen-
vertretung und mindestens ftinf gevählten vertretern der in .der
Krankenanstart tätigen Berufsgruppen, die nach dern Grundsatz
der Verhältniswahl zu wäh1en sind.

(3) Die Funktionsdauer für. die gewäh1ten Mitgl iede! des Spi-
talsausschusses beträgt nindestens zwei Jahre und höchstens fünf
Jahre.

(4) Die erste Einberufung des spitalsausschusses erfolgt durch
den Rechtsträger der Krankenanstalt.

(5) Der Spitalsagsschuß hat sich eine ceschäf tsordnung zu geben.

(6) Durch die Tätigkeit des spitalsausschusses werden die Rechte
der betrieblichen rnteressenvertretung nicht eingeschränkt.r'

5 .  S  12  lau te t :

' 's 12
lirztllci:er Dienst

(1) Der ärztliche Dienst darf nur von lirzten versehen werden,
die zur Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt sind.
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(2, zrtr Ftlhrur.g von Abteirungen und Departments (unterabtel-
lungen) filr di.e Behandlung bestinnter xrankheiten, von Laborato-
rien, Anbulat.rien oder prosekturen sind Fachärzte des einschrä-
gigen nedizinischen sonderfaches, wenn ein soLches nicht besteht,
fachl ich gual i f lz ierte l i rzte zu bestel len, die zur Leitung (orga-
nisation, Personalführung) geeignet sind.

(3) Als Leiter des ärztlichen DLenstes und für die !'it der ärzt-
lichen Behandlung der patienten zusarnrnenhängenden Aufgaben ist
ein Arzt zu bestelLen, der zur Leitung (Organisation, personal-
führung) geeignet ist (ärztlicher Leiter). Das Verfügungsrecht
des Rechtsträgers in wirtschaftlichen Angelegenheiten bleibt
unberührt.

(4) Die Bestel lung des ärzt l ichen Leiters und des Leiters der
Prosektur ist außer bei stel len, die auf crund der einschrägigen
Hochschulvorschriften besetzt brerden, von der Landesregierung
zu genehrnigen. Die Genehnigung ist zu erteilen, Irenn die vor_
gesehenen Ärzte den gesetzli.chen voraussetzungen entsprechen.
Diese Genehmigung ist,  sofern sie nicht im Rahroen der Bewil l igung
zum Betrieb der Krankenanstart erfolgt, vor Dienstantritt zt)

(5) Bei verlrinderung des ärztriclren Leiters mug er durch einen
geeigneten Arzt vertreten verden, der der Landesregierung anzu_
zeigen ist.

(6) Für Genesungsheinre und für pflegeanstalten für chronisch
Kranke kann die Landesregierung bewilligen, daB von der Bester-
lung eines ärztlichen Leiters Abstand genonnen wird, .wenn die
Aufsicht durch einen geeigneten Arzt gelrährleistet ist.

(7) Die Landesregierung hat el.ne cenehmigung nach Abs. 4 zurück-
zunehnen, venrr die voraussetzungen dafilr weggefallen sJ.nd, hrenn
sich nachträglich herausstellt, dag dle voraussetzungen nicht
gegeben hraren, oder wenn die betreffenden Jirzte schwerwiegend
oder wiederholt gegen ihre pfllchten verstoßen haben. r'
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6. Nach S 13 ist folgender S 13a einzufügen:

r iS  13a

(1) In Ausbildungsstätten zum praktischen Arzt - ausgenonnen
Unlversitätskl iniken - i .st auf je 15 Betten, die an 31. Dezenber
des vorjahres systenisiert varen, nindestens ein zurn praktischen
Arzt auszubildender Arzt zu beschäftigen.

(2) Ausbildungsstätten nach Abs. 1 sind attgeneine Krankenanstal-
ten, die aLs Ausbildungsstätten zuro praktischen Arzt anerkannt
sind, und sonderkrankenanstalten ftir Jene Gebiete, für die jie

nach s 4 Abs. 2 des Ärztegesetzes 1994 als Ausbildungsstätten
zun praktischen Arzt anerkannt sind.

(3) Zwei oder mehrere Krankenanstalten eines Rechtsträgers, die
a1s Ausbildungsstätten zun praktischen Arzt anerkannt sind, sind
für die Berechnung der nach Abs. 1 zu beschäftigenden Ärzte aLs
Einheit zu betrachten.

(4) zu den systernisierten Betten zähIen solche Betten nicht, die
als Funktionsbetten .oder als Betten für Begleitpersonen vorge-
sehen sind. Funktionsbetten sind jedenfal ls Dialysebetten, post-
operative Aufrrachbetten oder Betten, die für arnbulante patienten
oder vorübergehend für andere patienten zvr Durchführung dia-
gnostischer oder therapeutischer MaBnahrnen verwendet werden.

(5) Auf i l ie zahl der nach Abs. 1 zu beschäft igenden Ärzte können
in Ausbildung zum Facharzt stehende Jirzte angerechnet hrerden,
wenn sie auf Ausbildungsstellen beschäftigt werden, die wegen des
dringenden Bedarfes an Fachärzten der betreffenden sonderfächer
nach den 31. Dezenber L987 geschaffen werden; diese sonderfächer
sind von der Landesregierung durch Verordnung zu bestinnen.
Arzte, die in Ausbildung zun Facharzt eines solchen sonderfaches
stehen, können auch während der Absolvierung der eusbiJ.dung in
den einschl.ägigen Nebenfächern entsprechend angerechnet uerden.
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(6) Die Rechtsträger der in Abs. 2 genannten Krankenanstalten
haben die in Ausblldung zun praktisctren Arzi- stehenden Arzte
und die nach Abs. 5 in ausbirdung zu' Facharzt anzurechnenden
Ärzte halbjährlich der Landesregierung unter Anqabe des Nanens
und des Geburtsdatuns zu nelden.rr

7.  S fa  lautet :

us  14

(1) Für jede Krankenanstar.t ist ein fachrich geeJ,gneter Arzt zur
wahrung der Belange der Hygiene (Krankenhaushygieniker) zu be-
s te lLen.

(2) Für jede bettenftthrende Krankenanstalt ist zur unterstützung
des Krankenhaushygienikers zumindest eine quarifizierte diplo-
mierte Krankenpfregeperson ars Hygienefachkraft z! besterlen.

(3) An a11en bettenf i,ihrenden Krankenanstalten ist ein Hygiene-
Team zu bilden, dern der Krankenhaushygieniker und itie Hygienä-
fachkraft bzw. Hygienef achkräfte angehören. zu den Aufgaben des
Hygiene-Tearns gehören alre Maßnahmen, die der Erkennung, ver-
hütung und Bekänpfung von Krankenhausinfektionen und der cesund-
erhaltung dienen. Es ist auch bei al1en planungen für Neu-, ztt-
und umbauten und bei der Anschaffung von ceräten und cütern bei-
zuziehen, durch die eine Gefahr von Infektionen besteht. n

8. Nach S 15a ist folgender S 15b einzufügen:

ns  15b
Qualitätssicherung

Dle Rechtsträger von xrankenanstalten haben für die sicherung cler
Qualität der LeLstungen der Krankenanstalten vorzusorgen. Dazu
sind organisatorische Einrlchtungen zu schaffen, die den wissen-
schaftllch anerkannten MaBstäben der euatitätssicherung entspre-
chen und regelnäBige vergleichende prüfungen der Leistungsgual.i-
tät ernöglichen.tt



9. fn S 17 Abs. 1 wird der punkt an Ende von 1it. d durch einen
Strichpunkt ersetzti folgende lit. e vird angefügt:

tre) tiber I'raßnahmen der pflege und deren verLauf eigene Dokunen-
tationsblätter zu führen und der Krankengeschichte beizu-
Legen. rr

10 .  S  tZ  Abs .  2 ,  3 .  und 4 .  Satz  lau ten :

rrDie Krankengeschichten (Abs. 1 1it. a bis e) sind r,ährend der
. Behandlung so zu verwahren, daß sie von unbefugten personen

nicht eingesehen lrerden können. Krankengeschichten sind nach
ihrern AbschLuß von der Krankenanstalt nindestens 30 Jahre, von
einern A:nbulatorium nindestens 10 ilahre, all.enfalls in Forn von
Mikrofilnen oder in gleichwertiger weise in doppelter Ausferti-
9un9, aufzubewahren. tl

11. Nach S 17 ist folgender S 17a einzufügen:

r l S  1 7 a

Sicherung der patientenrechte

(1) Der Rechtsträger der Krankenanstalt hat vorzusorgen, daB die
Rechte der patienten in der Krankenanstalt beachtet verden und
daß den Patienten die wahrnehnung ihrer Rechte in der Krankenan-
stalt  ernögl icht wird.

(2) Dies, betrifft Lnsbesondere folgende patientenrechte:
a) Recht auf rücksichtsvolle Behandlung;
b) Recht auf Wahrung der privatsphäre;

c) Recht auf Vertraulichkeit;
d) Recht auf fachgerechte und uöglichst schnerzarne Behandtung

und Pflege;
e) Recht auf unfassende rnfonnation über Behandlungsnöglichkeiten

und Riskeni
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f) Recbt auf Zustirnrnung zur Behandlung oder Verweigerung der
Behandlungi

g) Recht auf Einsicht in die Kranken(teschiclrte bzw. aut'
Ausfertigung einer Kopie;

h) Recht auf Kontakte uit den Ängehörigen;
i) Recht auf reli.giöse Betreuungi

J) Recht auf vorzeitige Entlassungr.
k) Recht auf Ausstellung eines Arztbriefes;
1) Recht auf Einbringung von Anregungen und Bescht erdenr.
n) Recht auf Sterbebegleitung.

(3) D,ie organisations- und Behandlungsabtäufe i.n der Krankenanstalt
sind nach den Bedürfnissen der patienten auszurichten.

(4) Der Rechtsträger der Krankenanstalt hat dafür zu sorgen, daß
die Patiehten über ihre Rechte und deren Durchsetzung in der
Krankenanstalt schriftlich inforrniert werden.

(5) rn jeder Krankenanstalt ist den patienten eine person oder
Stelle bekanntzugeben, die ihnen für Infornationen, Anregungen
oder Beschnerden zur Verfügung steht.

(6) Der Rechtsträger der Krankenanstart hat die patienten t iber
die Wiener Patientenanwaltschaft zu infornieren. rr

12. S 18 Abs. 1 lautet:

rr(1) Jede Krankenanstalt nuB über das erforderli.che veriraltungs-
personar verftigen. Ftir eine Krankenanstalt nit nicht nehr a1s
800 Betten ist eine Person als r,el.ter der wirtschaftlichen, admi-
nistrativen und technischen AnEel.egenheiten zu bestellen, die auf
dero Gebiet der Betriebsftihrung beson<lers ausgebildet und erfahren
ist sowie zur Leitung (organisation, personalftihrung) geeignet
ist. Für eine Krankenanstal.t nit nehr als 800 Betten ist jeweils
eine nach den gleichen Gesichtspunkten geeignete pelson als Lei-
ter de! wirtschaftlichen und adninistrativen Angelegenheiten
sowie al.s Leiter der technischen Angelegenhelten 4) bestelLen.
Für Ausbildung und Fortbildung des verwaltungspersonals ist vor-
zusorgen. tr
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13 .  S  ZZ Abs.  1  lau te t :

rr(1) Für jede Krankenanstart nit bettenführenden Abteilungen ist
eine diplonierte xrankenpfregeperson, die zur Leitung (organisa-
tion, Personalftihrung) geeJ.gnet . ist, als Leiter des pflege-
dienstes zu bestellen. Bei verbinderung Duß sie von einer ge-
eigneten diplonierten Krankenpf Legeperson vertreten werden. !l

14. S fS Abs. 1, erster Satz lautet:

r ' (1) Die stel len jener Ärzte, die eine öffentl iche Krankenanstart
oder eine Abteilung, ein Departrnent (Unterabteilung) , eine pro-
sektur oder ein Ambulatorium in einer öffentl.ichen Krankenanstalt
lei ten oder als ständige Konsir iarärzte bestel] t  nerden sol len,
sowie die Stellen jener Apotheker, die nit de! Leitung einer
Anstaltsapotheke betraut werden solren, sind irn Amtsblatt der
Stadt Wien auszuschreiben. I

15 .  -S  :S  Abs .  3  lau te t :

ü(3) Den Benerbungsgesuch sind folgende Unterlagen anzuschl ies-
sen:

a) Nachrreis des Alters,
b) Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes

oder des Apothekerberufes,
c) Nachneis der fachLlchen eualifikation oder der Facharzt-Eiqen-

scha ft  ,
d) Nachweis tiber eine spezlelle Ausbildung ftir Organisation

und Personalführung (Uanagenentausblldung),

ein Lebenslauf,
ein antsärztllcres Gesundheitszeugnis und eine Strafregister-
bescheinigrung, nenn der Benerber nicht iro öffent,Ilchen Dienst
steht.

e )

L l
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um eine Stel le als
Nachwels nach Iit.

I

ständiger Konsil iararzt
d .  ! l

16. S 37 AbS. Z lautet:

tt(2) rn tibrigen sind Begleitpersonen aufzunehmen, r{enn dies räun-
l ich nögl ich j .st. t '

17. S 38 Abs. 5 lautet:

.(5) Kann ein zu entl.assender patient sich nicht selbst versorgen
und ist auch keine andere Betreuung sichergestellt, ist nit
dem soz ialhilfeträger rechtzeitig vor der Ent]assung Kontakt
auf zunehrflen. rr

1.8. S 48 lautet:

" s  4 8

(1) Die von den Trägern der Sozialversicherung an die Rechts-
träger der xrankenanstalten zu entrichtenden pflegegebühren
sind in den Fäl.len der Befundung oder Begrutachtung genäß S 35
Abs. 3, 2. Halbsatz Ln voller Höhe zu entrichten. Diese pflegege_
btihren sind sechs wochen ab Rechnungslegrung zur zahlung fä1lig
und in Fa1le des Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in der
Höhe von 4 vH über der Jeweiligen Bankrate zu entrichten.

(2) Das Ausraaß der von den Trägern der sozialversicherung sonst
an die Rechtsträger der Krankenanstalt zu entrichtenden pflege-
gebührenersätze - unter Berticksichtigrung der Abgertung für thera-
peutische Behelfe - und allfälligen Sondergebühren (S 45 Abs. 1)
sowie dle Dauer, ftlr welche die pflegegebührenersätze zu zahlen



- L 2 -

sind, abgesehen von den Fäl.len des g 49 Abs. 1, Irl.rd durch pri-
vatrechtliche verträge geregel.t. Die verträge sind zwischen
dem Hauptverband der österreichLschen sozialversicherungsträger
(Hauptverband) in Einvernehnen nit den in Betracht kornnenden
sozialversicherungsträgern einerseits und den Rechtsträger der
Krankenanstalt andererseits abzuschließen. Die verträge bedürfen
zu ihrer Rechtswirksarnkeit der schriftlichen Form der Abfassung.
Pflegegebührenersätze und sondergebühren sind binnen sechs wochen
ab Rechnungslegung zur Zahlung fältig und in FaIIe des Zahlungs-
verzuges sind Verzugszj.nsen in der Höhe von 4 vH tiber der Jewei-
ligen Bankrate zu entrichten.

(3) Di.e von den Trägern der Sozialversicherung an .die Rechts_
träger der Krankenanstalten zu entrichtenden pflegegebüh-
renersätze nach Abs. 2 erhöhen sich für personen, di.e auf Grund
zwischenstaatlicher übereinkonmen über soziale sicherheit einer
Gebietskrankenkasse zur Betreuung zugewiesen werden und die
in einer Krankenanstalt betreut verden, deren Rechtsträger in
sinne des s 1 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Kran-
kenanstalten-Zusanmenarbeitsfonds, BGBI. Nr. ?OOr/1.991, zuschußbe-
cesltigt ist, iuselben VerhäLtnis " das sich ftir einen pfLegetagf
eines versicherten bei Berücksictrtigrung alLer zusätzrichen Kosten
der cebietskrankenkasse für Anstaltspflege ergibt, die aus der
gesetzl ichen verpfl ichtung über die f inanziel le Betei). igung der
Träger der sozialen Krankenversicherung an Krankenanstalten-zu-
sannenarbej.tsfonds entstetren. Der Hauptverband hat den Hun-
dertsatz dieser Erhöhung für jede Gebietskrankenkasse und für
jedes Geschäftsjahr auf crund der pflegetage in zuschugberechtig-
ten KrankenanstaLten zu errechnen. Bei der Berechnung der er- .

höhten Pfregegebtihren sind ftir ein Jah! zunächst die Hundertsätze
der Erhöhung des zweitvorangegangenen ceschäftsjahres als vor-
läufige Hundertsätze heranzuziehen. Die endgtiltige Berechnung
und Abrechnung ist in zweitfolgenden Jahr auf crund der für
das Geschäftsjahr festgestellten Hundertsätze der Erhöhung vor-
zunehmen. Ftir die Fälligkeit und Verzinsung gilt Abs. 2.



- 1 3 -

(4) Die für die sozialversicherungsträger geltenden pflegegebüh-
renersätze sind nlt Jeden 1. Jänner in prozentuerl.en Ausnaß
der Erhöhung der Beitragsel.nnahnen aller Krankenversicherungsträ-
ger von vorjahr auf das laufende Jahr zrr erhöhen. Die jewells
neu berechneten pf legegebührenersätze slnd auf vol1e schilllng
zu runden.

(5) von dän Beitragseinnahnen eLnes KalenderJ ahres sind vor
.der Errechnung des prozentuellen Beitragszuwachses abzuziehen:
1. die Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung genäß S 51b
ASVG, S 27a GSVG, S 24a BSVG und s 2oa B-Kwc,
2. jene Beträge, die die Krankenversicherungsträger genäß S 442 f
Abs. 2 z 1 und 2 Asvc zur Finanzierung der Krankenanstarten
bereitstel len;

3. jene BeitragseJ-nnahnen, die sich ab 1. Jänner 1991 aus Ande-
rungen des Beitragsrechts ergeben, sofern der daraus erfließende
Ertrag gesetzlich zweckgebunden istr. veiters haben bei der Er-
rechnung des prozentuellen Beitragszuwachses nach Abs. 4 die
auf crund der 50. Novelle zum ASV6, der 18. Novelle zum GSVG,
der 16. Novelle zum ESVG und der 21. NoveLle zum B-KWG vorge_
sehenen Beitragsveränderungen auBer Betracht zu bleiben.

(6) Die Beitragseinnahmen des laufenden Karenderjahres arler den
Hauptverband angehörenden Krankenversicherungsträger sind den
Beitragseinnahmen des zuletzt vorangegangenen Kalenderjahres
unter Berücksichtigung des Abs. 5 gegenüberzustellen. A1s Bei-
tragseinnahrnen gelten aIle Beiträge für pflichtversicherte und
für freiwillig Versicherte, dj.e nach den Weisungen des Bundes-
ministers für Arbeit und soziales tiber die Rechnungslegung a1s
Beitragseinnahnen in Betracht konmen, in der Krankenversicherung
der Bauern einschlieBlictr des Bundesbeitrages i maßgebend sind
die in. den Erf olgsrechnungen der Krankenversicherungsträger
ausgewiesenen Beträge. Der Erhöäungsprozentsatz ist vorn Haupt-
verband auf zwei Dezinalstellen zu runden und bedarf der zustin-
mung des Bündesninisters für Arbeit und Soziales.
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(7) Der Hauptverband hat Jeweils spätestens bis 15. Dezember
ftir das nächstfolgende KarenderJahr einen provlsorischen Hun-
dertsatz zu errechnen, der nach zustiuünung durch den Bundesnini-
ster für Arbeit und Sozi.ales für die Erhöhung der pflegegebüh-
renersätze ab nachfolgenden 1. Jänner naBgeblich ist. Die neuen
Pf legegebtlhrenersätze sind auf volle Schiuing zu runden. Den
Rechtsträgern der Krankenanstalten sind die erhöhten pflege-
gebilhrenersätze so rechtzeitig bekanntzugeben, daß sie ab 1. Jän-
ner der Verrechnung zugrunde gelegt werden können.

(8) weicht der provisorische Hundertsatz voll endgüItigen Hun-
dertsatz ab, hat zwischen dän Krankenversicherungsträgern und
den Krankenanstalten ein finanzielrer Ausgleich durch Nachzahlen
oder Gutschrift irn laufenden Kalenderjahr zu erfolgen. Bei der
Erhöhung der Pflegegebührenersätze ab dern nächsten 1. Jänner sind
sodann für das vorj ahr fiktiv jene pfregegebührenersätze zu
errechnen' die sich bei Anwendung des endgtiltigen Hundertsatzes
ergeben hätten. Diese fiktiven pf legegebtihrenersätze sind sodann
urn den in Betracht kornrnenden provisorischen Hundertsatz z.e er-
höhen.

(9) Die von den Krankenversicherungsträgern und von Hauptverband
zur Durchführung der Regelung geuräß Abs. 4 bis 8 erstellten
unterlagen und Berechnungen unterliegen der überprüfung durch
den Bundesminister für Arbeit und Soziales.

(10) Über Streit igkeiten, die sich zwischen dem Rechtsträger
einer Krankenanstart einerseits und einen Krankenversi.cherungs-
träger oder den Hauptverband andererseits aus einern genäß Abs. 2
geschlossenen vertrag ergeben, entscheldet die schiedskonnission
(S 50). Der Antrag auf Entscheidung kann von Jeden der Streit_
teile gestellt nerden. rr
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19. S 49 Abs. 4 bis 6 lauten:

,(4) Bei der Festsetzung der Höhe der pflegegebührenersätze
nach Abs. 1 ist die schredskonrnission an die nrt zustinnung
des Bundesninisters ftir Arbeit und soziares festgesetzten Er-
höhungssätze geraäß S 48 Abs. 4 bis 9 gebunden. Fllr KrankenanstaL-
ten, ftir dle bis zun 31. Dezeraber 1g90 noch keine verträge tiber
das Ausnaß der zu entrichtenden pfregegebührenersätze bestehen,
sind die zu entrichtenden pf regegebrihrenersätze so zu bestinmen,
daß sie g0 vH der jeweils geltenden, näch S 46 festgesetzten
Pflegegebühren für die allgeneine Gebührenklasse nlcht überstei-
gen und 60 vH dieser pflegegebtihren nicht unterschreiten. rn-
nerhalb dieses Rahnens sind die pfregegebrihrenersätze unter
Bedachtnahne darauf zu bestinnen, welche Einrichtungen und Aus-
stattungen die betreffende Krankenanstalt besitzt, rrelcher Ko-
stenaufi.rand mit der Einstellung und den Betrieb von besonders
aufuendigen Einriehtungen verbunden ist und vieweit die finan-
zie1le Leistungsfähigkeit der Krankenversicherungsträger gegeben
is t .

(5) Entscheidungen der Landesregierung gernäß g 46 Abs. 3 tiber
die Gleichartigkeit oder annähernde Gleichwertigkeit dtirfen
von der schiedskonnission nieht berücksichtrgt hrelden, rrenn
die Feststellung der Gleichartigkeit oder annähernden Gleichwer-
t igkeit

1. Krankenanstalten betrifft, die nach der verordnung genäß s 5a
Abs. 1 nicht ausdrückrich ars glelchartig oder annähernd gleich-
wertig bezeichnet Sind, oder
2. Krankenanstalten. betrifft, deren Ausstattung hinsichtlich
der zahr der Abteilungen, der Bettenzahr, des personarstandes
oder der nedizinisch-technischen Geräte rresentliche unterschiede
aufweist.

(6) In den Fäl len des Abs. 5 hat
den von ihr angenonnenen sachlichen

die Schiedskonnisston nach
Kriterien zu entscheiden. rl
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20. Der bisherige Abs. 5 des s 49 Lst ars Abs. z zu bezeichnen.

21 .  S  SS lau te t :

"s  55

Die sozialhilfeträger sind berechtigt, bezüglich jener patienten,
ftlr deren Kosten sie aufzukonnen haben, Ln alle den Krankheits-
fall betreffenden Unterlagen der Krankenanstalt, wie Krankenge_
schichten, Röntgenaufnahmen, LaboratorLumsbefunde, Einsicht zu
nehrnen und den patienten durch el.nen beauftragten Facharzt in
der Krankenanstart in El.nvernehmen nLt dieser untersuchen z1J
lass en .  r l

22.  S  69  lau te t :

" s  59

(1) Die ss 48 und 49 Abs. 4 bis 6 treten gleictrzeit ig nlt  den
Außerkrafttreten. der zwischen dem Bund und den Ländern geschlos-
sendn vereinbarung gernäß Art. 15a B-vc ilber die Krankenanstalten-
finanzierung fitr dte Jahre 1991 bis einschrieBlich !gg4 außer
Kraft.

(2) I{it den AuBerkraf ttreten der in
treten die Bestinnungen der Anlage 2

Abs. 1 genannten Vereinbarung
in Kraft.  rr

23. S 70 Abs. 1 lautet:

r'(1) Die Bestinnungen des g 19 lit. b z 1 sind für die Dauer
der zwischen den Bund und den Ländern geschlossenen vereinbarung
genäß Art. 15a B-vc riber die Krankenanstaltenflnanzierung ftir
die Jahre 1991 bis einsctrließlich 1994 oder der an deren sterle
tretenden Vereinbarungen nicht anzuwenden. r
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Artlkel Ir

(1) üit dea rnkrafttreten dieses cesetzes trltt das cesetz {lber
die Anzahl der r'n Nrankenanstalten in wien ln Ausbildung zun
praktischen Arzt Etehenden Ärzte, LGBI. Nr. Z6/LggO, außer Kraft.

(2) är!. rr des cesetzes, üit den das rfiener Krankenanstaltenge-
setz 1987 geändert vird, L,GBI. fllr l{ien ur. 4llt9eg, wird auf-
gehoben.

Artikel Iff

und 56 Abs . 3 t{r.
31. Dezenber 1994

Die Bestinnungen der SS S1a
Zeit von 1. Jänner 1991 bis

KAG. sind ln der
nicht anzulrendän.

Artikel Iv

(1 )  Ar t .  I  Z  ! ,  j .g ,  tg ,  20 ,  23 ,  Ar t .  I I  Abs .
ten mit 1. Jänner 1991 Ln Kraft.

2 und Art. flf tre-

(2) Dte {ibrigen Bestinmungen treten Eit 1. Jänner 1993 in Kraf,t.



V O R E I T A T A

Problerne und Ziele:

rrn l{iener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan 1990 sind die
r'resentrichen gesundheitspolitischen Aussagen und ziel.vorgaben ftir
die, Reforn der Krankenanstalten in t{ien enthalten, zu deren ver-
virklichung auch legistische Schritte erforderlich sind.

zur Anpassung des xrankenanstaltengesetzes an di.e neue vereinba-
rung nach Art. 15a B-vc über die Krankenanstaltenfinanzierung für
die Jahre 1991 bis 1994 hat der Bundesgeset zgeber eine Novelle
zun Krankenanstaltengesetz erlassen (BGBI. Nr. 7OL/ßgL), deren
glundsatz geset z 1 i chen Best inmungen aus zuf tihren s ind.

Es soIlen aus Gründen der besseren tibersichtlichkeit . auch die
Regelungen des Gesetzes über die Anzahl der in xrankenanstalten
in wien in Ausbildung zuro prakti.schen Arzt stehenden Ärzte, LGB1.
ft ir  l f ien Nr. 26/L990, ins l{ iener Krankenanstaltengesetz 1987
einbezogen r^rerden.

Inha l t :

Die wesentllchen Regelungsschwerpunkte des Gesetzentwurfs sind:

die Sicherung der patientenrechte;

die Qualitätssicherung;

der Ausbau der Krankenhaushygiene;

die !{anagenentausbildung filr Führungskräfte;

die Uögltchkeit der Einrichtung von Spitalsausschlissen;
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- die litöglichkeit der Schaffung von Departrnents (Unterab-

te i lungen) ;

- die P.f legedokunentatJ.on;

- die Verringerung der Zahl der Akutbetten;

- die Einbeziehung der Regelungen des cesetzes über die

Anzahl der in Krankenanstalten Ln Wien in AusbiJ.dung

zurn praktischen Arzt stehenden Jirzte, L,GBI. für l{ien

N r . 2 6 / t 9 9 0 i

- die Regelungen {iber die Pflegegebühren und die pflege-

gebührenersätze für die Zei.t der Geltung der Vereinbarung

nach Art. 15a B-VG tiber die Krankenanstaltenfinanzierung

für  1991 b is  1994.

A l te rna t ive :

Der Entfall der die Spitalsreforn betreffenden Regelungen wäre
als Alternative zwar möglich, aber für die Urosetzung der Spitals-
ref orrn nicht zielfiihrend.

Zu den Ausführungsbesti:nnrungen der grundsätzlichen Regelungen der
KAG-NoveILe, BGB1. Nr. 7OL/LggL, bestehen keine Alternativen.

Kosten:

Qualitätssicherung und Ausbau der Krankenhaushygiene werden zu-
sätz15.che' nicbt genau bestinrobare t(osten verursachen. Gerade
diese lrlaßnahmen rrerden aber in veiterer Folge auch Kostensen-
kungen benirken.



E R I . , ä U I E R T ' t [ G E t T

zur änderung des l{iener Krankenanstaltengese rzes LIBT

I .  l l lgepeiper Tel l

1. Durchftihruncr der Spitalsrefonn

Der Wiener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan lggo wurde votrr
I{iener ceneLnderat am 29. oktober 1990 einstimrnig beschr-ossen.
Dieser pran enthär,t  u.a. die vesentr ichen gesundheitspol i t ischen
Aussagen und zielvorgaben für die Refom der Krankenanstalten
in r{ien. Neben strukturerlen und organisatorischen titaßnahmen
sind aber auch registische schritte zur verwirklichung der Refgnn
erforderl ich. so wurden nit  LGB1. für wien Nr. 1911992 die recht-
Lichen Voraussetzungen geschaffen, nit  1. Juri  Lgg2 eine un-
abhängige und wei.sungsfreie wiener patlentenanwaltschaft ein-
zurichten, welche die Rechte und rnteressen der pätienten in
aLlen Bereichen des Gesundheitswesens in wien zu wahren uncl
zu sichern hat.

lllit den vorliegenden cesetzentwurf solLen nun weitere
Besti'pnungen zur Unsetzung der Spitalsreforn in den
stalten in tfien erlassen werden. Es sind folgende
RegeLungen vorgesehen:

gesetz l  iche
Krankenan-

gesetz l  iche

a) S icherung der patientenrechte;
b) Qualitätss5.cherung;
c) Ausbau der Krankenhaushygiene;
d) llanagenentausblldung f tir Flihrungskräfte i
e) ltöglichkeit der Einrlchtung von Spltalsausschtissen;
f) Irrögltchkeit der schaffung von Departments (unterabteilungen) .

Auf die einzelnen Regelungen wirdt in besonderen Teil der Erräute-
rungen näher eingegangen.
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2. Ausf{lhrund der qrundsatzqesetz l lchen Bestimrnunoen der KAG-
Nove l le  BGB1 .  Nr .  7Of l f991r

Der Bund und die Länder haben Ende 1991 eine neue Vereinbarung
nach Art. 15a B-Vc über die KrankenanstaLtenfinanzierung für die
Jahre 1991 bis elnschl ießl ich 1994 abgeschlossen.. Diese Vereinba-
rung rdurde nit LGB1. für Wien Nr. 1grl1992 kundgenacht. Zur Anpas-
sung des Krankenanstaltengesetzes an diese neue Vereinbarung
hat der Bundesgesetzgeber eine Novelle zum KrankenanstaLtenge-
setz, BGB1 . Nr. 70.1/199J., erlassen. Mit den vorl iegenden Gesetz-
entwurf sollen nun die grundsatzgesetzlichen Bestinnungen dieser
Novelle ausgefilhrt werden. Dabei ist auch die Ln der Vereinbarung
geregelte Abge).tung aus Leistungen für Gastpatienten z1r berück-
sichtigen. Außerden ist auch auf eine VerrJ.ngerung der Zahl
der Akutbetten zu achten.

rrn einzernen wird auf den besonderen Tei l  der Erläuterungen. ver-
wiesen .

3. Sonsticre Änderunoen:

Die- erforderliche Novellierung des Wr. KAG vrird zun Anl-aß ge_
nonnen, einige andere Bestin:nungen sprachrich bzvt. inhaltlich
zu ändern, zu ergänzen oder zu bereinigen. überdies solLen die
Regerungen des cesetzes über die Anzahl der in Krankenanstalten
ln wien in Ausbildung zum praktlschen Arzt stehenden Ärzte,
LGBI . ft ir Wien Nr. 251L99O, ins Wr. KAG einbezogen werden (vgl.
S 13a des Entwurfs).

4 .  F inanz ie l ler  Aufwand:

Die Schaffung von Einrichtungen zur eualitätssicherung (S 15b)
und der Ausbau der Krankenhaushygiene (s 14) verden zunächst-einen finanziellen ltehraufi{and erfordern, der alrerdlngs nicht
genau bestinnt verden kann. Es ist aber davon auszugehen, daß
die lta8nahren zur eualitätssicherung und clie verbesserung der
xrankenhaushygiene auch xostensenkungen zur Fol.ge haben werden.
so ftihrt etwa die senkung der rnfektionen in Krankenhaus auch
zu ktlrzeren Auf enthaltszeiten der patienten und zu einer ve!-
ninderung der Nosten fär Arzneinittel.
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I f  .  Besopdere! l le l  l

Z u  A r t .  f  Z  1  ( s  5 a ) :

Die grundsatzgesetzriche Bestinnung des s 1oa NAe rnrrde neu ge-
faBt. Die rechtli.che eualität des Landeskrankenanstaltenplanes
ist aus der grundsatzgesetzlichen Regelung nicht eindeutig
abreitbar. Er kann eine Rechtsverordnung sein oder a1s (poli-
tischer) BeschluB angesehen werden. rn den anderen Bundesländern
finden sich bezügli.ch LandeskrankenanstaltenpJ.an die unterschied-
lichsten Regelungen und Vorgangsweisen.

Es kann davon ausgegangen $erden, daß der von wiener ceneinderat
am 29- oktober 1990 einst inrnig beschlossene wiener Gesundheits-
und xrankenanstaltenplan 1990 die Aufgaben des nach s 1oa KAc
vorgesehenen LandeskrankenanstaLtenplanes funktionar reitgehend
abdeckt. Danit erübrigt es sich, neben den wiener Gesundheits-
und Krankenanstaltenplan 1990 einen gesonderten Landeskrankenan-
startenplan für t{ien zu erlassen. Es ist aber erforderlich, hier
Regelungen für drie in s loa KAG vorgesehene verri.ngerung der
.eJ.utbetten zu schaf f en

In Art. If der NovelLe zum Wr. KAG, LGB1. ft ir Wien Nr. 4}/tge9,
ist norrniert, daß Beuilrigungsbescheide von KrankenaDstalten
zu ändern oder aufzuheben sind, f,renn dies zvr Einhaltung der
mitVerordnung festgesetzten Höchstgrenzen von systernisierten
Betten erforderlich ist. Da nunnehr in s 1oa KAG und in Ausfüh-
rung dieser Bestinmung in s sa des cesetzentnurfs keine Höchst-
grenzen ftir Betten nehr vorgesehen sind, erübrlgt sich der ange-
fühlte Alt. If und wird aufgehoben (vgl. Art. II Abs. 2 des Ge_
setz entrdurfs ) .

Z \ r  Ar t .  T .  Z 2 (S 7a) :

Das I{r. I(AG sieht in den ss 4 bis 7 entsprechende berrördriche
verfahren zu! Errichtung' zum Betrieb und zur linderung von Kran-
kenanstalten vor, in denen die erforderlichen aufrJgen vorge-
schrieben werden können. Bein heutigen stand der nedizinisch-
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technischen Bntwicklung ist es aber nicht inroer nöglich, bei
diesen Verfahren aLle Sicherheits- und Gesundheitsrisken von
nedizinischen Apparaten und technischen Einrichtunqen
abzuschätzen und sofort alle erforderlichen Auflagen zu geben. Es
j,st daher sachlich gerechtfertigt, eine gesetzliche Bestirnmung zu
schaffen, die es errnög1icht, für nedizinische Apparate und tech-
nische Einrichtungen aus sicherhelts- und gesundheitspolizeili-
chen Grtinden nach Abschluß der erwähnten verfahren auch ohne
zustinrTrung des Rechtsträgers weitere Auflagen - selbstverständ-
lich unter nöglichster schonung erworbener Rechte - vorzuschrei-
ben. Eine ähnl.iche Bestirinung ist auch in S 5a des Oberöster-
reichischen Krankenanstaltengesetzes enthalten.

Zu Ar t ,  f  Z  3 -  (S  10  Abs .  1 ) :

Die Bestirnmungen über den rnhal,t der Anstaltsordnung wurden
neu gefaßt und sprachlich vereinfacht, vobei die Rücksichtnahne
auf die den Patiehten zustehenden Rechte (patientenrechte) in
alIen Berangen des inneren Betr iebes erfolgen sorl .  unter diesern
Gesichtspunkt werden vor allern die Richtlinien für den Aufenthalt
von Patienten, Begleitpersonen und Besuchern (Hausordnung) zu
gestalten sein (vgl .  dazu auch die ErLäuterungen z! S 17a).
Außerden lrird bestimmt, daß die Anstaltsordnung Bestirnrnungen
über die Qüalitätssicherung der Leistungen der Krankenanstart zu
enthalten hat (v91. auch die Erl.äuterungen zu S I5b). Bezüglich

' der. uöglichkeit, Abteilungen in Departrnents (unterabteilungen) zu
gliedern, wird auf die Erläuterungen zu S 12 verwiesen.

Zu  A r t .  f  z  4  ( s  11a ) :

un die Mitwirkung der in der Krankenanstalt tätigen Berufsgruppen
bei vichtigen innerbetriebrichen Angelegenheiten zlJ verbessern,
nird die Möglichkeit geschaffen, spitarsausschtisse einzurichten.

universitätskliniken werden von dieser Regelung ausgenornmen,
da bei diesen auf crund de! hochschulrechtlichen vorschriften
besondere Kooperationsfornen erforderrich und gegeben sind.
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Z u  A r t .  I  Z  5  ( S  1 2 ) :

Die Bestirnmungen über den ärztlicben Dienst vurden tlbersichtli-
cber geordnet irnd sprachlich vereinfacht. Überdies wird bei lei-
tenden jlrzten irn Sinn der Folderungen des t{iener Gesundheits- und

Krankenanstaltenplanes 1990 auf die Qualifikation ürr Leitung
(Organisation, Personalführung) hingewiesen

Zur Schaffung tibersichtlicher und fachlich klarer abgrenzbarer
Verantwortungsbereiche wird die Möglichkeit geschaffen, Abtei-
lungen in Departnents (UnterabteiLungen) zu gliedern.

Z u  A r t .  I  Z  6  f S  1 3 a ) :

Zur Ausführung der grundsatzgesetzlichen Bestirnmungen des S 105
Abs. 2 und 3 des ärztegesetzes 1984, BGB1. Nr. 373/tg}4 in der
Fassung BGB1 . Nr. 138/1989, turde das cesetz über die AnzahL
der in Krankenanstalten in Wien in Ausbildung zum praktischen
Arzt stehenden ärzte, LGB1. für wien Nr. 26lLggo, erlassen. Da
es sich bei den RegeLungen dieses Gesetzes un Krankenan-
staLtenrecht in Sinn des Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG handelt, werden
sie als S 13a in den vorliegenden Gesetzentwurf einbezogen. I,tit
den Inkrafttreten dieses cesetzentnurfes soll dann das Gesetz
IGBI. für Wien Nr. 26/t99O außer Kraft treten (vSl. dazu auch
die Erläuterungen zu Art.  I f) .

fn S 2 des cesetzes LGBI. Nr. 2611990 ist eine viertel jährl iche
lteldepflicht an die tandesregierung norniert. Diese t{eldepflicht
ist aus verrraltungsökononiscben Grtinden auf die vierteljährtiche
Meldepflicht nach S 6 Abs. 6 lirztegesetz 1994 abgestinnt (Uel-
dungen an dle österreichische lirztekarnner). Es besteht die
Absicht, für die vierteljährlichen Meldefristen des Ärztegeset-
zes 1984 nunnehr halbjährliche lrteldefri.sten z1r nornieren. Eine
entsprechende Reglerungsvorlage zur Änderung des lirztegeset-
zes 1984 liegt bereits vor. Es wlrd als ausreichend angesehen, in
Hinkunft in Abs. 6 fttr dle lleldungen an'die Landesregierung halb-
Jähr1lche Fristen vorzuEehen.



- 6 -

Zu  A r t .  r  z  7  (S  14 ) :

Erfahrungen in In- und Äusland haben gezeigt, daB der Kranken-.
haushygieniker al lein nlcht nehr ln der Lage ist,  den vielfält i -
gen und konplexen Aufgaben der Hygiene irn nodernen Krankenhaus-
betrieb gerecht zu verden. Aus einschlägigen Fachkreisen wird
daher die Forderung erhoben, insbesondere in bettenführenden
Krankenanstalten entsprechende zusätzIl.che personelle und orga-
nisatorische Einrichtungen zur verbesserung der Krankenhaus-
hygie'ne zu schaf f en.

In diesen Sinn soll. zur Unterstiltzung des Krankenbaushygienikers
in den bettenführenden Krankenanstalten zunindest eine gualifi-
zierte diplornierte Krankenpflegeperson aLs Hygienefachkraft
bestel l t  verden. überdies sol l  ein Hygienetean eingerichtet
uerden, dessen Aufgabenbereich gesetzlich urnschrieben wird.

z u  A r t .  r  z  8  ( s  1 5 b ) :

In der Diskussion über die wiener Spitalsreforrn und in den Be-
ratungen zur Erstellung des l{iener Gesundheits- und xrankenan-
staltenplanes 1990 hatten die Fragen der eual i tätssicherung hohe
Priorität. so rrurde unter anderero auch die Forderung nach einer
umfassenden Qualitätssicherung ftir die gesante nedizinisch-pfle-
gerische versorgung erhoben. überdies wurde auch die wechselwir-
kung zwischen den Lernprozessen bei interner eualitätssicherung
und den rnpulsen durch externe eualitätssicherung klar erkennbar.

llit der vorriegenden Besti'nnung werden die Rechtsträger der Kran-
kenanstalten verpflichtet, die eualität der Leistungen der Kran-
kenanstalten zu sichern. organisatorische Einrichtungen, die
den wissenschaftlich anerkannten tilaßstäben der eua].itätssiche-
rung entsprechen, sollen geschaffen nerden und regelnäßige ver-
gleiche der Leistungsgualität ernöglichen. Dabei werden zunächst
die Rahnenbedingungen für die eualitätssicherung zu schafferr
sein. Es werden auch jene euaritätsindikatoren zu bestinnen
sein, für dle Verglelchbarkeit gegeben sein nuB. überdies wird
festzusetzen sein, ftlr nelche Leistungen der Krankenanstalt eine
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zrreitneLnung verpfrichtend einzuhol.en ist. ztJt praktischen
Durchftihrung sind entsprechende Bestinrnungen in der Anstalts-
ordnung zu schaffen (v91. S 10 Abs. 1 lit. e des :tntwurfs) .

Zu  ä , r t .  r  Z  9  LS 17 Abs.  1 .  l i t .  e ) :

rn der zusarurenf assung der ErgebniEse der spitarsrefornkonrnission
wurde die Forderung erhoben, patientenbezogene Berichte vor-
zusehen, die Pflegeverlaufs- und pflegeerfolgskontrolle ermögli-
chen, wobei diese Berichte geueinsan nit der Krankengeschichte
des Patienten archiviert verden sollen.

Mit der vorgesehenen Bestimmung sol.r diese Forderung vervirklicht
werden. Diese Form der pflegedokurnentation ist auch ein naßgebli-
cher Beitrag zur sicherung der eualität der pfregeleistungen im
Krankenhaus.

Zu Ar t .  f  Z  10  (S  17  Abs.  2 .  3 .  und 4 .  Satz , t  :

rn 3. satz ist das zitat in der Kranmer um l i t .  e zu erweitern.

Es gibt heute neben Mikrofir.rnen auch andere gleichwertige spei-
cherfornen. un den rrägeln von Krankenanstalten den Ei.nsatz
dieser speicherfornen zu ernöglichen, vird die Bestinnung des
4. Satzes entsprechend erweitert

Z u  A r t .  I  Z  1 1  ( €  1 7 a l :

Bezüg1ich der patientenrechte bestehen keine befriedigenden
gesetzlichen Regelungen. Die wichtigsten patientenrechte ergeben
sich zrsar unnitterbar aus den Behandlungsvertrag und wurden
von tehre und Rechtssprechung daraus entwickelt. Diese Rechtslage
ist aber unzureichend, da sie keine unfassende und klare rnforna-
tion für die Bevölkerung gewährleistet.

rn wiener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan 1990 nird daher
die zentrale Fordelung ertroben, dle patientenrechte virr<sarner
zu gestalten. rm zuge der Diskussion der spitalsreforn hat sLch
gezeigt, da8 die gesetzriche Ausgestartung der Rechtsbezlehungen
zwischen Patienten und Krankenanstalten bzw. Ärzten in slnn
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einer größeren Rechtsslchertreit erforderlich ist.. überdies soll-
tein zum Ausgleich der in der Regel zwischen patlent und Nranken-
arrstalt bzn. Arzt bestehenden Ungleichgeuichtslage (starkes
Infornations- und Dfachtgefäl1e) zwingende Schutzrechte geschaffen
rrerden, vie diese etwa auch zwischen Xonsunent und untelnehmer,
zwischen ltieter und venoieter oder auch zwischen Arbeitnehrner
und ArbeJ.tgeber bestehen.

Die Zuständigkeit zur KodifizLerung der patientenrechte Liegt in
erster Llnie bein'Bundesgesetzgeber, da es sich dabei vorwiegend
ura zivile Rechte handelt (persönlichkeitsrechte, vertragsrechte,
Schadenersatzrechte) .

Mit der vorgesehenen Regerung des s 1za sörlen aber keine patien-
tenrechte norniert werden, sondern es sorlen die Rechtsträger der
Krankenanstalten verpfLichtet lrerden, dafür vorzusorgen, daß bei
der Behandlung und Betreuung in den Krankenanstarten die patien-
tenrechte beachtet werden. überdies soll es den patienten in den
Krankenanstalten ernöglicht nerden, ihre Rechte wahrzunehroen.
In Abs. 2 findet sich eine beispielhafte Aufzählung von patien_
tenrechten, die in Lehre und Rechtssprechung unbestritten sind
oder die in Tei laspekten sogar gesetzl ich geregelt sind (2.8.
s 38 Abs. 2 und 3 Wr. KAc) .

Die Besprechungen irn Rahnen der spitarsrefornkonrnission haben
deutl'ich genacht, daß sich in verschiedenen Krankenanstarten
teilneise organisations- und BehandlungsabLäufe entuicke1t haben,
die nicht i.nroer und prinär von den Bedürfnissen der patienten
besti.runt uaren. I'tit Abs . 3 wird nun für dle Rechtsträger der
Nrankenanstalten eine verpflichtung norniert, sich bezüglich
organisation und Behandlung nur an den Bedürfnlssen der patl.enten
zu orientieren.

Die verpflichtung der Rechtsträger der Nrankenanstalten, die
Patienten tiber ihre Rechte und deren Durchsetzung zu infornieren
und ln den Nrankenanstalten rnfornatlons- und Beschwerdesterren
zu schaffen, sind wichtige Hllfen für die patienten zur t{ahrneh-
nunq ihrer Rechte.
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ilit den cesetz LGBI. f{tr wien Nr. tgl]ggz wurde zur Wahrung und
Sicberung der Rechte und Interessen der patienten in allen Be-
reichen des cesundheitsiresens in t{ien eine wiener patientenan-
valtschaft eingerichtet. Die Rechtsträger der Krankenanstalten
haben die Patienten auch tiber di.ese unabhängige und velsungsfreie
Einrichtung zu j,nforrnieren.

rm sinn der im t{iener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan 1990
geforderten spitalsspezifischen Managementausblläung für Füli-
rungskräfte wurden diese Bestiamungen ergänzt.

Zu- Ar!-.-_� Z 14 (€ 35 Abs. 1. erster Satzl i

Es besteht nunmehr auch die r{öglichkeit, AbteiLungen in Depart-
rnents (unterabteilungen) zu unterteilen (vgl . Erläuterungen zu
S 10 Abs. 1). Die Stel len von Ärzten, die Departments leiten,
sol len ebenfal ls öffentl ich ausgeschrieben lrerden.

Z u  A r t .  f  Z  1 5  ( s  3 5  A b s .  3 ) :

rD sinn der bereits in s rz des vorliegenden Entwurfs für r.ei-
tende iirLte normierten eualifikation zur Leitung (organisation,
Personalführung) ist nunhehr vorgesehen, daB den Bewerbungsgesuch
auch der Nachweis liber eine titanagementausbildung anzuschrießen
1st .

Flir die Tätigkeit von ständigen Konsiliarärzten ist eine Manage-
mentausbildung nicht erforderl.ich. Für personen, die sich un eine
stelle als ständiger Konslliararzt bewerben, entfäIlt daher der
Nachweis der lrlanagenentausbildung.

Zu  A r t .  I  Z  16  f q  32  AbE .  2 l :

Die Aufnahne von Begleitpersonen hat vor alieD für kranke Kfein-
kinder groBe Bedeutung. Es gehört daher auch zu den Aufgaben der
Rechtsträger von xrankenanstarten, entsprechende Aufnahme-
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rnögl ichkeiten zu schaffen und bereitzustel len. Die derzeit  gel-
tende Bestinrnung sieht vor, daß die Aufnahroe von Begleitpersonen
nit Bewil l igung des ärzt l ichen Leiters zulässig ist.  Diese Fornu-
lierung bringt nicht deutlich zurn Ausdruck, daß die Aufnahrne
einer Begleitperson erfolgen sol l ,  venn dies räumlich rnögl ich
ist. fn diesen Sinn wurde die Regelung geändert. .

Z u  A r t .  I  Z  1 7  ( €  3 8  A b s .  5 ) :

Bei den Diskussionen über die Spitalsreform und den
über den Wiener cesundheits- und KrankenanstaLtenplan
auch Xonzepte zur Kooperati.on und fntegration zvischen
kenanstalten und den außerstationären Einrichtungen
Die Bestirnnung des S 38 Abs. 5 wurde lnhaltlich und
diesen Konzepten entsprechend gestaltet.

Z u  A r t .  I  Z  1 8 ,  1 9  u n d  2 0  ( S S  4 8  u n d  4 9  A b s .  4  b i s  ? ) :

Beratungen

1990 wurden
den Kran-

entwickeLt.

sprachlich

ltit diesen Bestirnnungen wird in Ausführung der grundsatzgesetzli-
chen Regelungen des KAc, BGB1 . Nr. 1/1957 in der Fassung BGBI.
Nr. 701/1991, das l{ iener Krankenanstaltengesetz 1982 an die
neue Verei.nbarung nach Art. 1sa B-vG tiber die Krankenanstaltenfi-
ranzierung f i l r  1991 bis einsehtießIich Lggl angepaBt. Diese
neue Vereinbarung ist i.n LcBl . ftir l,fien Nr. J,6 / Lgg2 kundgernacht .
S 48 des Entwurfs entspricht der Fassung des S 48 Wr. KAG, wie er
auf crund der Wr. KAc-Novelle LGBI. für Wien Nr. 4Ol1989 ftir die
Dauer der letzten vereinbarung nach Art. 15a B-vG über die Kran-
kenanstaltenfinanzierung von 1. Jänner 1988 bis 31. Dezenber 1990
in Geltung var.

rn s 49 sintl lectigtich die Abs. 5 und 5 neu hinzugekonnen. welche
Problene der Gleichartigkeit oder annähernden Gleichwertigkeit
von Krankenanstarten bei einer Entscheidung der schiedskonnission
betreffen. Eine Ausführung der Bestiünung des S 2ga Abs. 2 Z 3
KAG erübrigt sictt für wien; die dort geregelte situation kann
in Wien nicht zutreffen, da nach g 56 Abs. 1 Wr. KAG für al.Ie
öffentlichen Krankenanstalten, die ftir die versorgung von patien-
ten nit ordentlichen lfohnsitz in wien zunächst bestinnt slnd,
das Gebiet des Bundesrandes l{ien Beitragsbezirk und Klanl<enan-
staltensprengel zuglelch lst.
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Z u  A r t .  I  Z  2 I  ( q  5 5 ) :

Die Befugnisse der Soz ialhi l feträger werden
der Sozialversicherung in S aZ Abs. 1 1it .  e
Darliber hinausgehende Regelungen sind nicht

Auch hier handelt es sich um erforderliche Anpassungen an die
Krankenansta ltenf i -neue vereinbärung nach Art. 15a B-vc tiber die

nanzierung für 1991 bis einschl ie8l ich 1994.

zu Art .  r r :

Da nunDehr die Bestinmungen tiber die Anzahr der in Krankenanstal.-
ten in wien in Ausbil.dung zun praktishen Arzt stehenden Ärzte
Dit S 13a in den vorliegenden Gesetzentwurf aufgenonmen Irerden,
ist das bisher geltende cesetz außer Kraft zu setzen.

Die Neugestaltung des S 5a j,ro vorl,iegenden Entwurf nacht die
in Abs. 2 angeführte Regelung entbehrlich.

Zu Ar t .  I f I :

Art. 33 Abs. 2 der Vereinbarung genäB Art. 15a B-vc tiber die
KrankenanEtaltenfinanzierung für 1991 bis einscbrießLich !994,
LGBI. f t i r  Wien Nr. r6/!992t sieht vor, daB nit  der in Art.  20
vereinbarten länderweisen Verteilung der Mittel, die aus Lei-
stungen für inländische Frendpatienten in den Jahren 1991 bis
el.nschließrich L994 entstandenen wechselseitigen finanziellen
Forderungen und verbindLichkelten ars erfülrt gelten. Es ist
daher erforderlich, ftir dlesen zeitraum die Bestinnung über den
Behandlungsbeitrag (s 51a t{r. I(Ac) auszusetzen. Das gleiche
gilt für S 55 Abs. 3 wr. KAG (Aussetzen der Einrechnung der
Leistungen bz!r. Erträge oder Einnahren für castpatienten bei
Ernittlung des Betriebsabgangs öffentlicher Krankenanstalten).

an Jene der Träger
Wr. KäG angegllchen.

erforderl ich.
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Zu Art. IV!

Auf Grund des Geltungsbeginns der verel.nbarung nach Art. 15a
B-vG tiber die Krankenanstartenfl.nanzierung uit 1. Jänner 1991
sind die in Abs. 1 angefilhrten . Bestiünungen nit den gleichen
Zeitpunkt rllckwirkend Ln lcaft zu setzen.

Da i-n vorriegenden cesetzentnurf auch Bestinmungen vorgesehen
sind,' die organisatoriicher vorberel.tungen bedürfen, sollen nach
Abs. 2 die übrigen Regelungen nit 1. Jänner 1993 in xraft gesetzt
werden.
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